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1. Termine und Allgemeines 

Termine September 2018 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 

  Überweisung
1
 Scheck

2
 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 

Solidaritätszuschlag
3
 

10.09.2018 13.09.2018
 

07.09.2018 

Einkommensteuer,  

Kirchensteuer,  

Solidaritätszuschlag  

10.09.2018 13.09.2018
 

07.09.2018 

Körperschaftsteuer,  

Solidaritätszuschlag 

10.09.2018 13.09.2018
 

07.09.2018 

Umsatzsteuer
4
 10.09.2018 13.09.2018

 
07.09.2018 

Kapitalertragsteuer,  

Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Sozialversicherung
5
 26.09.2018 entfällt entfällt 

 

1 
Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 

Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 

drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 

Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 
Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 

Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 
Für den abgelaufenen Monat. 

4 
Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

5 
Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. 

Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt 

ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitsta-

ge vor Fälligkeit (d. h. am 24.09.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonder-

heiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erle-

digt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 

übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Fei-

ertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung in Ver-

zug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. Einer Mahnung bedarf 

es nicht, wenn 
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 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt 

gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung besonders hin-

gewiesen wurde. Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den 

darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. Während des Verzugs ist eine 

Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, 

an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Der Basiszinssatz verän-

dert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahrs um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit der 

letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 

Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden 

Halbjahrs. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2016: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 % 

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 % 

 

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes: 

 Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei 

öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

 Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

 Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz. 

 Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 

30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsemp-

fangs. 

 Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er 

seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für 

den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

 Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne 

Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen 

und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

 Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur 

noch maximal 30 Tage dauern. 
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2. Einkommensteuer 

Keine begünstigte Handwerkerleistung bei Herstellung einer öffentlichen Mischwas-

serleitung 

Eine steuerbegünstigte Handwerkerleistung kann auch durch die öffentliche Hand erfolgen. Unerheblich ist, ob 

die öffentliche Hand die Kosten dieser Leistung durch Bescheid oder aufgrund eines zuvor geschlossenen Ver-

trags erhebt. Erforderlich ist aber, dass die Handwerkerleistung im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht wird. 

Der Haushaltsbezug ist räumlich-funktional zu verstehen. Die Handwerkerleistung kann damit auch außerhalb der 

Grundstücksgrenze durchgeführt werden, muss aber immer noch in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang 

zum Haushalt des Steuerpflichtigen stehen und diesem dienen. Darunter fallen z. B. Haus- bzw. Grundstücksan-

schlüsse. Der Bundesfinanzhof hat zulasten eines Grundstückseigentümers entschieden, dass der von einem 

Abwasserzweckverband erhobene Baukostenzuschuss für die Herstellung einer öffentlichen Mischwasserleitung 

keine begünstigte Handwerkerleistung darstellt. Sein Grundstück wurde an die öffentliche Kläranlage ange-

schlossen. Dafür musste in der Straße eine neue Mischwasserleitung verlegt werden. Im Gegensatz zu einem 

direkten Grundstücksanschluss ist die Mischwasserleitung Teil des öffentlichen Sammelnetzes und es fehlt der 

räumlich-funktionale Zusammenhang zum Grundstück. 

Arbeitslohn bei Weihnachtsgeschenken an Arbeitnehmer außerhalb einer Betriebs-

veranstaltung 

Nicht im Rahmen einer Betriebsveranstaltung übergebene Weihnachtsgeschenke im Wert von 20 € sind steuer-

pflichtiger Arbeitslohn. Zum Arbeitslohn gehören alle Vorteile, die für eine Beschäftigung gewährt werden; gleich-

gültig, ob es sich um laufende oder um einmalige Bezüge handelt, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und wie 

sie bezeichnet oder gewährt werden. Daher sind auch als Geschenke bezeichnete Zuwendungen regelmäßig 

steuerpflichtiger Arbeitslohn, wenn sie durch die Beschäftigung veranlasst sind. Etwas anderes gilt nur für bloße 

Aufmerksamkeiten, die auch im gesellschaftlichen Verkehr ausgetauscht werden. Auch war im Sachverhalt kein 

persönlicher bzw. individueller Anlass etwa aus religiösen Erwägungen gegeben, denn sowohl nichtchristliche als 

auch christliche Arbeitnehmer erhielten das Geschenk, sodass die Übergabe nicht vom persönlichen Glauben 

abhing. Ob die Übergabe auf Weihnachtsfeiern wegen des Schichtbetriebs und der Vielzahl der Arbeitnehmer 

organisatorisch schwierig ist, ist für die Steuerpflicht ebenfalls unerheblich. (Quelle: Urteil des Hessischen Fi-

nanzgerichts) 

Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als Arbeitslohn 

Erwirbt ein leitender Arbeitnehmer verbilligt eine GmbH-Beteiligung, kann dies für ihn auch dann zu Arbeitslohn 

führen, wenn nicht der Arbeitgeber selbst, sondern stattdessen ein Gesellschafter des Arbeitgebers die Beteili-

gung veräußert. Es reicht, dass der Vorteil aus dem verbilligten Erwerb dem Arbeitnehmer für seine Arbeitsleis-

tung gewährt wird. Der als Arbeitslohn zu erfassende geldwerte Vorteil besteht nicht in der übertragenen Beteili-

gung als solcher. Er besteht in der Verbilligung, also dem Preisnachlass. Die Bewertung des Vorteils erfolgt an-

hand des gemeinen Werts der Beteiligung. Primär ist dieser aus Verkäufen abzuleiten, die weniger als ein Jahr 

zurückliegen. Solche Verkäufe sind aber dann nicht zu berücksichtigen, wenn sie unter ungewöhnlichen Verhält-

nissen zustande gekommen sind. Verkäufe eines Arbeitgebers an einen Arbeitnehmer etwa stellen in der Regel 
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keine Veräußerungen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr dar, da es nahe liegt, dass das Arbeitsverhältnis Ein-

fluss auf die Verkaufsmodalitäten hat. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kürzung des Vorwegabzugs bei einem gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmer 

mit Altersrentenbezug 

Ein verheirateter Rentner war nebenbei nichtselbstständig tätig und dabei gesetzlich krankenversichert; Beiträge 

zur gesetzlichen Rentenversicherung und zur Arbeitslosenversicherung fielen nicht an. In seiner Einkommen-

steuererklärung machte der Rentner Versicherungskosten von über 8.000 € geltend, die das Finanzamt unter 

Kürzung des Vorwegabzugs um den Arbeitgeberanteil berücksichtigte. Zu Recht, wie das Finanzgericht München 

entschied. Der Vorwegabzug im Rahmen der Günstigerrechnung ist zu kürzen, wenn für die Zukunftssicherung 

des Steuerpflichtigen steuerfreie Leistungen erbracht werden. Die Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen Kranken- 

und Pflegeversicherung sind solche Zukunftssicherungsleistungen. Der Rentner konnte auch einen Vorteil aus 

diesen Zahlungen haben, da er während seiner Beschäftigung dem Grunde nach Ansprüche aus der gesetzlichen 

Kranken- und Pflegeversicherung als Arbeitnehmer hatte. Seine Ansprüche aufgrund des Bezugs der Altersrente 

sind nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften weggefallen. 

Kein Abzug nachträglicher Werbungskosten bei Kapitaleinkünften ab 2009 

Die Besteuerung der Kapitaleinkünfte ist seit 2009 grundlegend neu geregelt worden. Durch die Einführung der 

Abgeltungsteuer ist bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen als Werbungskosten ein sog. Sparer-

Pauschbetrag abzuziehen; der Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. Nur in bestimmten 

Fällen der tariflichen Besteuerung kann das Abzugsverbot „vermieden“ werden, z. B. im Zuge einer mindestens 

25 %-igen Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (sog. unternehmerische Beteiligung). In einem vom Bundesfi-

nanzhof entschiedenen Fall machte ein ehemaliger Alleingesellschafter einer im Jahr 2005 in Insolvenz gerate-

nen und inzwischen aufgelösten GmbH die Schuldzinsen für ein Darlehn als Werbungskosten geltend, das er 

wegen der Inanspruchnahme aus einer für die GmbH übernommenen Bürgschaft aufgenommen hatte. Das Fi-

nanzamt berücksichtigte die gezahlten Schuldzinsen in den Jahren 2005 bis 2008 als nachträgliche Werbungs-

kosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Ab 2009 lehnte es den Abzug ab. Der Bundesfinanzhof bestätig-

te die Auffassung des Finanzamts. Das Werbungskostenabzugsverbot findet auch dann Anwendung, wenn nach 

dem 31. Dezember 2008 getätigte Ausgaben mit Kapitalerträgen zusammenhängen, die bereits vor dem 

1. Januar 2009 zugeflossen sind; insbesondere sofern aus der Kapitalanlage jedenfalls nach 2009 keine Erträge 

fließen. 

Angemessenheit der Gewinnverteilung bei einer GmbH & Co. KG 

Nach der Gewinnverteilungsabrede im Gesellschaftsvertrag einer GmbH & Co. KG erhielt die nicht kapitalmäßig 

beteiligte Komplementär-GmbH eine hohe Vorabvergütung für ihre Geschäftsführungstätigkeit und die Übernah-

me der persönlichen Haftung. Tatsächlich entstanden der GmbH aber für die Übernahme der Geschäftsfüh-

rungstätigkeit keine Aufwendungen. Ihre Gesellschafter-Geschäftsführer, zugleich die einzigen Kommanditisten 

der KG, bezogen von der GmbH keine gesonderte Vergütung. Vielmehr tätigten sie monatliche Entnahmen in 

Höhe eines gleichlautenden Betrags aus dem Kapitalstock der GmbH & Co. KG. Das Finanzamt sah in der Ge-

winnverteilungsabrede eine unangemessene Gestaltung. Es rechnete den der GmbH als Vorabgewinn zugerech-

neten Betrag je hälftig den Kommanditisten als Gewinnanteil zu. Andernfalls käme es zu keiner sofortigen Be-
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steuerung bei den Gesellschaftern. Vielmehr würde sich die Teilhabe der Kommanditisten am Gesellschaftsge-

winn auf ihre Beteiligung an der Komplementär-GmbH verlagern. Die Besteuerung würde hierdurch auf spätere 

Zeiträume, in denen der Gewinn zur Ausschüttung gelangt, verschoben. Das Finanzgericht Münster widersprach 

dem Finanzamt. Die Komplementärin habe gegenüber der KG einen Anspruch auf eine marktgerechte Vergütung 

für ihre Geschäftsführungstätigkeit. Es komme nicht darauf an, ob und in welchem Umfang sie die Vergütung an 

ihre Anteilseigner/Geschäftsführer weitergibt. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Abgrenzung der Betriebsaufgabe von der Betriebsunterbrechung 

Stellt ein Unternehmer seine gewerbliche Tätigkeit ein, liegt darin nicht zwingend eine Betriebsaufgabe, die zur 

steuerpflichtigen Aufdeckung der stillen Reserven führt. Die Einstellung kann auch nur als Betriebsunterbrechung 

zu beurteilen sein, die den Fortbestand des Betriebs unberührt lässt. Eine solche Betriebsunterbrechung liegt vor, 

wenn bei Einstellung der gewerblichen Tätigkeit die Absicht vorhanden ist und die Möglichkeit besteht, den Be-

trieb in gleichartiger Weise wieder aufzunehmen. Der stillgelegte und später wieder eröffnete Betrieb müssen als 

identisch anzusehen sein. Das Finanzgericht Düsseldorf hatte folgenden Fall zu entscheiden: Ein als Bauträger 

tätiger Einzelunternehmer gründete als alleiniger Gesellschafter eine GmbH, die ein Bauunternehmen betrieb. 

Zwei Jahre nach Gründung der GmbH verpachtete er das gesamte Anlagevermögen des Einzelunternehmens an 

die GmbH. Dadurch entstand eine Betriebsaufspaltung zwischen dem Einzelunternehmen (Besitzunternehmen) 

und der GmbH (Betriebsunternehmen). In der Bilanz des Einzelunternehmens waren die GmbH-Anteile richtiger-

weise als Anlagevermögen aktiviert. Aus Rentabilitätsgründen stellte der Unternehmer die Bauträgertätigkeit ein. 

Zuvor hatte er das bisher an die GmbH verpachtete Anlagevermögen an die GmbH veräußert. In der Veräuße-

rung sah das Finanzamt die Beendigung der Betriebsaufspaltung und die damit verbundene zwangsweise Aufga-

be des Einzelunternehmens. Die im Einzelunternehmen aktivierten GmbH-Anteile seien in das Privatvermögen zu 

überführen. Der Aufgabegewinn sei steuerpflichtig. Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung. Durch die Veräu-

ßerung des gesamten Anlagevermögens sei der Unternehmer nicht mehr in der Lage gewesen, den Betrieb iden-

titätswahrend fortzuführen. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

GmbH-Beteiligung als notwendiges oder gewillkürtes Betriebsvermögen eines Einzel-

unternehmers 

Notwendiges Betriebsvermögen liegt vor, wenn Wirtschaftsgüter zu mehr als 50 % eigenbetrieblich genutzt wer-

den. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz, in der Buchführung oder im Anla-

genverzeichnis ausgewiesen werden. Entscheidend ist die tatsächliche Nutzung. Gewillkürtes Betriebsvermögen 

liegt vor, wenn ein Wirtschaftsgut objektiv geeignet und bestimmt ist, den Betrieb zu fördern. Eine entsprechende 

Zuordnung kommt nur in Betracht, wenn die betriebliche Nutzung zwischen 10 % und 50 % liegt. Die Zuordnung 

muss unmissverständlich erfolgen, z. B. durch Aufnahme in die Bilanz oder durch Erfassung in der Buchhaltung. 

Bei einer Veräußerung oder einer Überführung in das Privatvermögen eines zum Betriebsvermögen gehörenden 

Wirtschaftsguts sind die darin enthaltenen stillen Reserven zu versteuern. Nach einem Urteil des Finanzgerichts 

Nürnberg kann die Beteiligung an einer GmbH notwendiges Betriebsvermögen eines Einzelunternehmens sein, 

wenn sie für dieses wirtschaftlich vorteilhaft ist. Ein Einzelunternehmer hielt zwar nur 45 % der Anteile an einer 

GmbH, stellte seine bei der GmbH dennoch bestehende Machtstellung in den Dienst seines Einzelunternehmens. 

Das reichte dem Gericht, um die Beteiligung als Betriebsvermögen zu qualifizieren. Ob die Aktivierung im Zuge 

einer Betriebsprüfung ggf. unrichtig war, spiele keine Rolle, da der Unternehmer auch in den Folgejahren an der 
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Bilanzierung der Beteiligung festgehalten habe. Durch die Schenkung der Anteile an seine Ehefrau und Kinder 

habe er einen steuerpflichtigen Entnahmegewinn realisiert. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entschei-

den. 

Eigenes Vermögen des Inhabers eines Handelsgewerbes während des Bestehens ei-

ner atypischen stillen Gesellschaft 

Begründet der Inhaber eines Handelsgewerbes an seinem gesamten Betrieb eine stille Gesellschaft (Beteiligung 

einer natürlichen oder juristischen Person am Betrieb mit einer Vermögenseinlage), im Rahmen derer der stille 

Gesellschafter Mitunternehmerinitiative entfalten kann und Mitunternehmerrisiko trägt, entsteht eine atypisch stille 

Gesellschaft als eigenständige Mitunternehmerschaft. Deren Mitunternehmer sind der Inhaber des Handelsge-

werbes und der (atypisch) still Beteiligte. Für steuerliche Zwecke wird die atypisch stille Gesellschaft wie eine im 

Innenverhältnis bestehende fiktive Kommanditgesellschaft behandelt. Der Inhaber des Handelsgewerbes verfügt 

auch während des Bestehens der atypisch stillen Gesellschaft ertragsteuerlich über ein eigenes, von dem der 

atypisch stillen Gesellschaft zu trennendes Vermögen. Ihm sind die dem Betriebsvermögen der atypisch stillen 

Gesellschaft zuzurechnenden Wirtschaftsgüter entsprechend seinem Anteil zuzurechnen. (Quelle: Urteil des 

Bundesfinanzhofs) 

Einnahmen aus der Aufnahme von Pflegekindern in den eigenen Haushalt 

Leistungen, die aus öffentlichen Mitteln der Jugendhilfe für die Aufnahme von Pflegekindern in einen Haushalt 

über Tag und Nacht als Vollzeitpflege gewährt werden, sind einkommensteuerfreie Einnahmen. Zweck der Be-

treuung muss die Erziehung oder Ausbildung des zur Pflege aufgenommenen Kinds sein. Werden mehr als sechs 

Kinder im Haushalt aufgenommen, wird allerdings eine steuerpflichtige Erwerbstätigkeit vermutet. In einem vom 

Finanzgericht Berlin-Brandenburg entschiedenen Fall hatte ein Erzieher einige Jahre bei ausschließlich einem 

Jugendlichen eine intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung erbracht. Diese sei, so das Gericht, nicht mit 

der Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege vergleichbar und deshalb als Erwerbstätigkeit einkommensteuerpflichtig. 

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise abschließend entscheiden. 

Beschränkte Steuerpflicht für nach Kanada gezahlte Rentenversicherungsleistungen 

Eine Rentnerin lebte seit 2001 in Kanada und bezog dort ihre deutsche Rente. Das deutsche Finanzamt besteu-

erte die Rente mit dem steuerpflichtigen Teil. Zu Recht, entschied der Bundesfinanzhof. Mit Kanada besteht ein 

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA). Danach werden Ruhegehälter im Ansässigkeitsstaat (Kanada) besteuert. 

Sie können aber auch im Quellenstaat (Deutschland) besteuert werden, wenn die Beiträge u. a. in Deutschland 

steuerlich abzugsfähig waren. Zwar modifiziert das DBA zugleich das unbeschränkte Besteuerungsrecht des 

Ansässigkeitsstaats auf Besteuerungsrestriktionen im Quellenstaat. Diese Regelung verdrängt aber nicht das 

grundsätzlich eingeräumte konkurrierende Besteuerungsrecht Deutschlands. 

Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeitszimmer bei Verkauf des selbstgenutz-

ten Eigenheims 

Beträgt der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung eines Grundstücks/einer Wohnung nicht mehr als 

zehn Jahre, liegt ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Ein Gewinn daraus unterliegt der Einkommensteuer 
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(Spekulationssteuer). Das gilt nicht für ein Eigenheim, also wenn das bebaute Grundstück/die Wohnung seit An-

schaffung/Herstellung ausschließlich oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren 

zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass ein häusliches Arbeits-

zimmer nicht Wohnzwecken dient. Damit müsse bei einem privaten Veräußerungsgeschäft der auf das Arbeits-

zimmer entfallende Veräußerungsgewinn der Besteuerung unterworfen werden. Anders sieht es das Finanzge-

richt Köln. Es hat einem Lehrer Recht gegeben, der seine selbstgenutzte Wohnung verkaufte und den auf das 

Arbeitszimmer entfallenden Gewinn versteuern sollte. Jedenfalls im Rahmen der Überschusseinkünfte – der Leh-

rer erzielte Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit – und wenn eine weit überwiegende Eigennutzung der Woh-

nung im Übrigen vorliegt, ist ein Arbeitszimmer nicht schädlich. Im vorliegenden Fall akzeptierte das Finanzge-

richt die Größe des Arbeitszimmers, das knapp unter 20 % der Gesamtwohnfläche ausmachte. Der Bundesfi-

nanzhof muss abschließend entscheiden. 

Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete möblierter Wohnungen 

Eine Wohnungsmiete muss mindestens 66 % der ortsüblichen Marktmiete betragen, um als voll entgeltliche Ver-

mietung anerkannt zu werden. Liegt die vereinbarte Miete darunter, können Vermieter entstandene Werbungs-

kosten nur anteilig geltend machen. Wird eine Wohnung möbliert oder teilmöbliert vermietet, kann es zur Ermitt-

lung der Marktmiete erforderlich sein, für die Möblierung einen Zuschlag zu berücksichtigen. Der Bundesfinanzhof 

stellte hierzu folgende Grundsätze auf: 

 Sieht der Mietspiegel für die überlassenen Gegenstände einen prozentualen Zuschlag oder eine Erhöhung 

des Ausstattungsfaktors über das Punktesystem vor, ist diese Berechnung für die marktübliche Vergleichs-

miete heranzuziehen. 

 Lässt sich dazu dem Mietspiegel nichts entnehmen, ist ein am Markt realisierbarer Möblierungszuschlag zu 

berücksichtigen. 

 Ist dieser nicht ermittelbar, wird auf die ortsübliche Marktmiete ohne Möblierung abgestellt. Ein Möblierungs-

zuschlag, der auf Grundlage der linearen AfA ermittelt wird, kommt nicht in Betracht. Ebenso wenig ist ein 

prozentualer Mietrenditeaufschlag anzusetzen. 

Berücksichtigung einer Umsatzsteuervorauszahlung als regelmäßig wiederkehrende 

Betriebsausgabe 

Bei einer Einnahmenüberschussrechnung sind Ausgaben grundsätzlich für das Kalenderjahr anzusetzen, in dem 

sie geleistet wurden. Abweichend von diesem sog. Abflussprinzip sind wiederkehrende Ausgaben, die dem Steu-

erpflichtigen kurze Zeit vor oder nach Beendigung des Kalenderjahrs abgeflossen sind, dem Jahr der wirtschaftli-

chen Zugehörigkeit zuzuordnen. Umsatzsteuervorauszahlungen sind regelmäßig wiederkehrende Ausgaben. Als 

„kurze Zeit“ ist i. d. R. ein Zeitraum bis zu zehn Tagen anzusehen, d. h. der Zeitraum vom 22. Dezember bis zum 

10. Januar des Folgejahrs. Für die Anwendung der Ausnahmeregelung muss innerhalb dieser Zeitspanne sowohl 

der tatsächliche Abfluss als auch der Termin der Fälligkeit liegen. In einem vom Finanzgericht München entschie-

denen Fall hatte ein Unternehmer die Umsatzsteuervorauszahlung für den Monat Dezember 2014 am 

7. Januar 2015 beglichen. Der abgabenrechtliche Fälligkeitstag hatte sich allerdings aufgrund eines Wochenen-

des auf den 12. Januar 2015 verschoben. Das Finanzamt berücksichtigte die Zahlung nicht als Betriebsausgabe 

für das Jahr 2014. Die Zahlung sei schon zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Vorauszahlung noch nicht fällig 

gewesen sei. 
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Das Finanzgericht entschied, dass der Unternehmer die Vorauszahlung noch für das Jahr 2014 abziehen dürfe. 

Der unbestimmte Rechtsbegriff „kurze Zeit“ müsse bei dieser Fallkonstellation mit mindestens zwölf Tagen be-

messen werden. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. Hinweis: Fällt das Ende einer Frist auf 

einen Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag, so endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgen-

den Werktags. 

Heubeck veröffentlicht neue Sterbetafeln 

Am 20.07.2018 hat die HEUBECK AG neue Richttafeln RT 2018 G veröffentlicht. Die bisherigen Richttafeln RT 

2005 G werden von vielen Unternehmen für die Bewertung von Pensionsverpflichtungen in Deutschland heran-

gezogen. Die Aktualisierung der biometrischen Rechengrundlagen soll nach der Pressemitteilung der HEUBECK 

AG die jüngsten Entwicklungen bei Sterblichkeits-, Invalidisierungs-, Verheiratungs- und Fluktuationswahrschein-

lichkeiten widerspiegeln. Ob diese Sterbetafeln bereits für den anstehenden Jahresabschluss anzuwenden sind, 

wird zu Zeit noch erörtert: Das BMF hatte die Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck mit Schreiben 

v. 16.12.2005 als mit den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen i. S. von § 6a Abs. 3 Satz 3 

EStG anerkannt. Zur zeitlichen Anwendung enthielt das BMF-Schreiben folgende Regelung: „Die Richtta-

feln 2005 G können erstmals der Bewertung von Pensionsrückstellungen am Ende des Wirtschaftsjahrs zugrunde 

gelegt werden, das nach dem 6.7.2005 (Tag der Veröffentlichung der neuen Richttafeln) endet. Der Übergang hat 

einheitlich für alle Pensionsverpflichtungen und alle sonstigen versicherungsmathematisch zu bewertende Bilanz-

posten des Unternehmens zu erfolgen. Die Richttafeln 1998 können letztmals für das Wirtschaftsjahr verwendet 

werden, das vor dem 30.6.2006 endet.“ Für die Richttafeln 2018 G ist daher zu vermuten, dass es eine entspre-

chende zeitliche Anwendungsregelung geben wird. 

Abzug von Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung - keine veranla-

gungszeitraumübergreifende Berücksichtigung 

Nach der Entscheidung des BFH können Unterhaltsleistungen nur insoweit nach § 33a Abs. 1 EStG zum Abzug 

zugelassen werden, als die Aufwendungen dazu bestimmt und geeignet sind, dem laufenden Lebensbedarf des 

Unterhaltsempfängers im Veranlagungszeitraum der Unterhaltszahlung zu dienen (keine veranlagungszeitraum-

übergreifende Berücksichtigung). Liegen die Voraussetzungen des § 33a Abs. 1 EStG nur für einige Monate des 

Jahres der Unterhaltszahlung vor, muss der Unterhaltshöchstbetrag des § 33a Abs. 1 EStG nach § 33a Abs. 3 

Satz 1 EStG entsprechend aufgeteilt werden. 

Bonuszahlungen einer Krankenversicherung als Beitragsrückerstattungen mindern 

den Sonderausgabenabzug? 

Nach der Entscheidung des FG Münster mindern von einer Krankenkasse ausgezahlte Bonuszahlungen den 

Sonderausgabenabzug nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG, sofern den Zahlungen keine entsprechenden Auf-

wendungen des Steuerpflichtigen gegenüberstehen. 

  

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/78742_6a/?SprungMarke=ja_3sn_3
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/78742_6a/?SprungMarke=ja_3sn_3
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3. Körperschaftsteuer 

Kein Betrieb gewerblicher Art durch Beteiligung einer Stadt an Personengesellschaft 

Eine AG & Co. KG hielt Beteiligungen an drei kommunalen Gesellschaften, die das Finanzamt als Organgesell-

schaften der KG behandelte. Es bestanden entsprechende Gewinnabführungsverträge. Die Stadt war alleinige 

Kommanditistin der AG & Co. KG. Das Finanzamt kam zu dem Ergebnis, dass die Beteiligung an der KG als ein 

eigenständiger Betrieb gewerblicher Art erfasst und besteuert werden müsse. Dies sah der Bundesfinanzhof 

anders. Grundsätzlich sind Betriebe gewerblicher Art alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen 

Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen – außerhalb der Land- und Forstwirtschaft – dienen und die sich innerhalb 

der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Beteiligt sich eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft, wird hierdurch ein Betrieb gewerblicher 

Art begründet. Das Halten von Kapitalgesellschaftsanteilen ist jedoch grundsätzlich keine wirtschaftliche Betäti-

gung; sie ist dem Bereich der Vermögensverwaltung zuzuordnen. Etwas anderes gilt nur, wenn die Körperschaft 

mehrere Beteiligungen in einer Holdinggesellschaft hält und darüber Einfluss auf die laufende Geschäftsführung 

der Kapitalgesellschaft ausübt und hierdurch unmittelbar selbst am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil-

nimmt. 

4. Gewerbesteuer 

Gewährung des vollen Gewerbesteuerfreibetrags auch bei Wechsel der Steuerschuld-

nerschaft während des Erhebungszeitraums 

Scheidet der vorletzte Gesellschafter während eines Jahrs aus einer Personengesellschaft aus, wird aus der 

Personengesellschaft ein Einzelunternehmen. Damit liegen für das Jahr des Ausscheidens zwei Steuerschuldner 

(Personengesellschaft und Einzelunternehmer) vor. Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist in diesem Fall 

der Gewerbesteuermessbetrag auf der Grundlage des Gewerbeertrags des gesamten Jahrs unter Berücksichti-

gung des vollen Freibetrags zu ermitteln und sodann im prozentualen Verhältnis der von den beiden Steuer-

schuldnern erzielten Gewerbeerträge aufzuteilen. Hinweis: Das Gericht widerspricht damit der Vorgehensweise 

der Finanzverwaltung, wonach für jeden der Steuerschuldner eine Steuermessbetragsfestsetzung aufgrund des 

von ihm erzielten Gewerbeertrags durchgeführt wird und dabei der Freibetrag in Höhe von 24.500 € auf jeden 

entsprechend der Dauer seiner persönlichen Steuerpflicht aufgeteilt wird. 

5. Umsatzsteuer 

Vermietung von Praxisräumen: Kein Vorsteuerabzug des Mieters aus den Bauleistun-

gen bei „Durchreichung“ der Baumaßnahmen an den Vermieter 

Im Mietvertrag eines Arztes war vereinbart, dass er die Räumlichkeiten für Zwecke seiner Praxis umbauen durfte. 

Hierfür zahlte ihm der Vermieter einen Baukostenzuschuss von 500.000 € zzgl. Umsatzsteuer (95.000 €). Sollte 

der Arzt ausziehen, musste er die Umbaumaßnahmen nicht rückgängig machen. Der Arzt erklärte steuerpflichtige 

Umsätze in Höhe des Baukostenzuschusses sowie Vorsteuerbeträge aus den Rechnungen der Handwerker. Das 
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Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug, forderte jedoch die Umsatzsteuer von 95.000 €. Zu Recht, wie das 

Sächsische Finanzgericht entschied. Voraussetzung für den Vorsteuerabzug sei, dass der Unternehmer die Leis-

tungen für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten zu verwenden beabsichtige und ein direkter und unmittelbarer Zu-

sammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsumsatz vorliege. Zwar bestehe mit der „Durchreichung“ der 

durch den Arzt in Auftrag gegebenen Baumaßnahmen an den Vermieter ein direkter und unmittelbarer Zusam-

menhang. Der Vorgang stelle jedoch keine Leistung gegen Entgelt dar. Ein steuerbarer Umsatz liege damit nicht 

vor. Auch sollten die gemieteten Räume als Arztpraxis zur Erbringung steuerfreier Leistungen dienen. Ein Vor-

steuerabzug war damit ausgeschlossen. Gleichwohl schuldete der Arzt die in seiner Rechnung unberechtigt aus-

gewiesene Umsatzsteuer. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. Hinweis: Der Arzt kann die 

Rechnung bei Vorliegen der Voraussetzungen berichtigen und sich die ausgewiesene Umsatzsteuer vom Finanz-

amt erstatten lassen. 

Keine überhöhten Anforderungen an Rechnung für Vorsteuerabzug 

Eine Rechnung muss, um zum Vorsteuerabzug zu berechtigen, insbesondere Angaben zu der dem Leistenden 

erteilten Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, zur Menge und Art (handelsübliche Bezeich-

nung) der gelieferten Gegenstände und zum Umfang und zur Art der sonstigen Leistung sowie zum Zeitpunkt der 

Lieferung oder sonstigen Leistung enthalten. Entscheidend ist, dass die Rechnungsangaben es der Finanzver-

waltung ermöglichen, die Entrichtung der Umsatzsteuer und ggf. das Bestehen des Vorsteuerabzugsrechts zu 

kontrollieren. Deshalb dürfen keine überhöhten oder unzumutbaren Anforderungen an die Rechnung gestellt 

werden. So kann sich z. B. die grundsätzlich erforderliche Angabe des Kalendermonats, in dem die Leistung 

erfolgte, aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn nach den Verhältnissen des Einzelfalls davon 

auszugehen ist, dass die Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. Dabei 

muss das Finanzamt auch ergänzende zusätzliche Informationen des Steuerpflichtigen berücksichtigen und darf 

sich nicht auf die Prüfung der Rechnung selbst beschränken. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

BFH: Änderung der Rechtsprechung zu den Rechnungsanforderungen in § 14 Abs. 4 

UStG 

Der BFH hat mit zwei veröffentlichten Urteilen entschieden, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rech-

nung nicht voraussetzt, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der Anschrift 

ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist (Änderung der Rechtsprechung). Es 

reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer unter dieser An-

schrift erreichbar ist. 

6. Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein angrenzendes Gartengrundstück 

Die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim beschränkt sich auf das Familienheim selbst und den dazuge-

hörigen Grund und Boden. Ein angrenzendes Gartengrundstück, das im Grundbuch auf einer eigenen Nummer 

eingetragen ist, gehört nicht dazu. Eine Alleinerbin war durch Erbfall Eigentümerin zweier aneinandergrenzender 

Flurstücke – eines davon bebaut mit einem Familieneigenheim – geworden. Beide Grundstücke waren einheitlich 
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eingezäunt und wurden auch einheitlich genutzt. In Hinblick auf die einheitliche Bezeichnung und Adresse sowie 

die einheitliche Nutzung begehrte sie die Steuerbefreiung für das gesamte Objekt als wirtschaftliche Einheit. Dem 

widersprach das Finanzgericht Düsseldorf. Die Steuerbefreiung knüpft an den – in einem zivilrechtlichen Sinn zu 

verstehenden – Begriff des mit einem Familienheim bebauten Grundstücks an und nicht an denjenigen der wirt-

schaftlichen Einheit. Ein Grundstück im zivilrechtlichen Sinn ist der räumlich abgegrenzte Teil der Erdoberfläche, 

der im Grundbuch auf einer eigenen Nummer eingetragen ist. Daher war die Steuerbefreiung nur für das mit dem 

Familienheim bebaute Grundstück zu gewähren. 

7. Arbeitsrecht 

Keine anteilige Verdienstgrenze mehr bei kurzfristiger Beschäftigung 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der Beschäftigte von seinem Arbeitgeber nur mit einem zeitlich 

geringfügigen Arbeitseinsatz betraut ist und ihm keine weiteren Arbeitseinsätze in Aussicht gestellt werden. Das 

heißt, dass die Beschäftigung von vornherein auf max. drei Monate bzw. 70 Arbeitstage befristet ist. Grundsätz-

lich unterliegen diese sog. kurzfristigen Minijobs keiner Verdienstobergrenze. Die Beschäftigung ist sozialversi-

cherungsfrei. Es fallen lediglich geringe Abgaben, z. B Krankheits- und Mutterschaftsumlage, an. Übersteigt das 

Entgelt jedoch 450 € im Monat, müssen Arbeitgeber prüfen, dass keine Berufsmäßigkeit vorliegt. Das Bundesso-

zialgericht hat entschieden, dass die monatliche Entgeltgrenze von 450 € auch bei sehr kurzen Beschäftigungen 

unter einem Monat gilt. Die Ermittlung einer anteiligen monatlichen (tageweisen) Verdienstgrenze entfällt damit. 

Folglich können Arbeitgeber auch für nur wenige Tage bis zu 450 € zahlen und eine sozialversicherungsfreie 

kurzfristige Beschäftigung melden. Hinweis: Ab 2019 darf eine kurzfristige Beschäftigung nur noch max. zwei 

Monate bzw. 50 Arbeitstage dauern. 

Sozialversicherungsbeiträge bei der kumulierten Auflösung von Arbeitszeitkonten 

Bei der kumulierten Auflösung von Arbeitszeitkonten gilt für die Erhebung von Sozialversicherungsbeiträgen nicht 

die monatliche Beitragsbemessungsgrenze, sondern die anteilige Jahresarbeitsentgeltgrenze. Dies hat das Lan-

dessozialgericht Baden-Württemberg entschieden. Ein Gartenbaubetrieb führte für seine Mitarbeiter Arbeitszeit-

konten zur Verstetigung des Arbeitslohns, um witterungs- und jahreszeitbedingte Schwankungen auszugleichen. 

Als mehrere Mitarbeiter ausschieden, wurden die auf den Konten angesparten Überstunden im letzten Beschäfti-

gungsmonat kumuliert ausgezahlt (sog. Störfall). Die Zahlungen wurden nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze 

des Auszahlungsmonats zur Sozialversicherung angemeldet und die Beiträge entsprechend abgeführt. Nach 

einer Betriebsprüfung verlangte die Deutsche Rentenversicherung Bund Nachzahlungen. Maßgeblich sei nicht 

die monatliche Beitragsbemessungsgrenze des Auszahlungsmonats, sondern aufgrund der Zeitbezogenheit der 

kumuliert gezahlten Vergütungen die anteilige Jahresarbeitsentgeltgrenze des Nachzahlungszeitraums. Das 

Bundessozialgericht muss abschließend entscheiden. 
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8. Mieter, Vermieter 

Einvernehmliche Änderung der Miete bedarf der Schriftform 

Wird in einem Mietvertrag vereinbart, dass die Miete neu festgesetzt werden kann, wenn sich der Verbraucher-

preisindex ändert, müssen sich Mieter und Vermieter über die Miethöhe einigen und dies auch schriftlich festhal-

ten. Dies hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die Mietparteien hatten einen Gewerbemietvertrag über einen 

Zeitraum von elf Jahren geschlossen. Sie hatten vereinbart, dass jede Partei eine Neufestsetzung der Miete ver-

langen kann, wenn sich der Verbraucherpreisindex um mehr als 4 % ändern würde. Nach einiger Zeit begehrte 

der Vermieter unter Hinweis auf die Vereinbarung eine Mieterhöhung. Der Mieter zahlte vorbehaltlos die höhere 

Miete. Danach kündigte er das Mietverhältnis fristlos und stellte die Mietzahlung ein. Der Vermieter verlangte vom 

Mieter Zahlung der rückständigen Miete. Nach Auffassung des Gerichts war die Kündigung wirksam. Zwar sei sie 

nicht fristlos möglich gewesen. Aber sie sei als ordentliche Kündigung zum nächstmöglichen Termin zu werten. 

Diese war wegen eines Schriftformmangels möglich. Vereinbarungen über wesentliche Vertragsbedingungen, wie 

eine einvernehmliche Mieterhöhung, unterliegen dem Schriftformerfordernis. Da diese nicht schriftlich festgehal-

ten wurde, liegt ein entsprechender Schriftformverstoß vor. Etwas anderes gilt, wenn dem Vermieter ein einseiti-

ges Recht zur Mietanpassung zusteht. 

9. Zivilrecht 

Kein Haftungsausschluss bei arglistigem Verschweigen von Sachmängeln beim 

Grundstückskauf 

Im Verkaufsprospekt einer Immobilie wurde u. a. damit geworben, dass diese technisch und optisch auf dem 

neuesten Stand sei. Zudem sei das Haus unterkellert und trocken. Der Kaufvertrag sah deshalb auch einen Haf-

tungsausschluss für Sachmängel vor. Nach Erwerb des Hauses stellte der Käufer Feuchtigkeit im Keller fest. 

Trotz Haftungsausschlusses verlangte der Käufer die Rückabwicklung des Kaufvertrags. Der Bundesgerichtshof 

sprach ihm dieses Recht zu. Zwar gilt ein Haftungsausschluss grundsätzlich auch für Angaben in einem Ver-

kaufsprospekt. Hierauf kann sich der Verkäufer aber nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen 

hat. Der Keller war kurz vor dem Verkauf frisch gestrichen worden, um Feuchtigkeitsschäden zu überdecken. 

Dies sei dem Käufer trotz Nachfrage nicht offenbart worden. Im Rahmen der Rückabwicklung des Kaufvertrags 

erhält dieser den Kaufpreis und die bezahlten Nebenkosten rückerstattet. 

Wohnungseigentumsverwalter muss Konto für Wohngeldzahlungen einrichten 

Wohnungseigentümer müssen Zahlungen an die Gemeinschaft nur auf ein Konto leisten, das unmittelbar der 

Gemeinschaft zusteht. Zahlungen auf ein offenes Treuhandkonto des Verwalters können die Eigentümer jedoch 

nur solange verweigern, wie dadurch die Liquidität der Gemeinschaft nicht gefährdet ist. Dies hat das Landgericht 

Saarbrücken entschieden. Nach Auffassung des Gerichts ist ein Wohnungseigentumsverwalter verpflichtet, ein-

genommene Gelder von seinem Vermögen getrennt zu halten und ein Konto auf den Namen der Eigentümerge-

meinschaft einzurichten. Die Gelder sind so dem Zugriff Dritter am effektivsten entzogen. Zudem hat dies den 

Vorteil, dass bei einem Verwalterwechsel nur die Verfügungsbefugnis des bisherigen Verwalters widerrufen und 

dem neuen Verwalter eingeräumt werden muss. 
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10. Verfahrensrecht 

Bekanntgabe eines Vorsteuervergütungsbescheids mit einfacher E-Mail 

Ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen hatte gegen die Ablehnung der beantragten Vorsteuervergü-

tung verspätet Einspruch eingelegt. Es machte geltend, dass der per E-Mail übermittelte Bescheid nicht wirksam 

bekannt gegeben worden sei. Das Finanzgericht Köln hingegen hält die Bekanntgabe eines Vorsteuervergü-

tungsbescheids per E-Mail ohne qualifizierte elektronische Signatur und ohne Verschlüsselung für rechtmäßig. 

Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. Ein 

elektronisches Dokument gilt als zugegangen, sobald es für den Empfänger in bearbeitbarer Weise aufgezeichnet 

bzw. gespeichert worden ist. Dies gilt auch für die Bekanntgabe eines Vorsteuervergütungsbescheids. Der Be-

scheid ist schriftlich zu erteilen. Die Wirksamkeit eines schriftlich zu erlassenden Steuerbescheids setzt keine 

qualifizierte elektronische Signatur voraus. Das Erfordernis der „Schriftlichkeit“ ist nicht ohne Weiteres gleichzu-

setzen mit dem Erfordernis „Schriftform“. 

Keine Säumniszuschläge auf zurückgewährte Steuern nach Anfechtung durch Insol-

venzverwalter 

Ein Steuerpflichtiger hatte bis zu seiner Insolvenz seine Steuern pünktlich bezahlt. Nach erfolgreicher Anfechtung 

durch den Insolvenzverwalter musste das Finanzamt einen Steuerbetrag von 350.000 € zurückgewähren. Das 

Finanzamt meinte, dass hierdurch die Steuerschulden und die Nebenleistungen wieder aufgelebt und folglich 

Säumniszuschläge rückwirkend ab der ursprünglichen Fälligkeit bis zum Tag der Insolvenzeröffnung entstanden 

seien. Diese meldete das Finanzamt zur Insolvenztabelle an. Der Bundesfinanzhof entschied, dass keine Säum-

niszuschläge für diesen Zeitraum entstanden sind. Der Steuerpflichtige hatte die ursprünglichen Steuerzahlungen 

fristgerecht geleistet. Eine Säumnis entfällt mit dem Zeitpunkt der Entrichtung. Dies gilt unabhängig davon, ob 

beglichene Steuerforderungen rückwirkend wieder aufleben. 

Haftung des Geschäftsführers nach Insolvenzeröffnung 

Ein GmbH-Geschäftsführer wurde nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der GmbH vom 

Finanzamt für Steuerschulden der Gesellschaft als Haftungsschuldner in Anspruch genommen. Gegen den Haf-

tungsbescheid legte er erfolglos Einspruch ein. Das Sächsische Finanzgericht entschied, dass die Einwendungen 

des Geschäftsführers gegen die Höhe der Steuer erfolglos bleiben. Als Geschäftsführer der Insolvenzschuldnerin 

habe er im Insolvenzverfahren die Möglichkeit gehabt, der Steuerforderung des Finanzamts zu widersprechen. 

Dies habe er jedoch nicht getan. Der Bundesfinanzhof
 
muss abschließend entscheiden. 

Keine Nichtigkeit einer Prüfungsanordnung bei auslegungsfähiger Angabe des Adres-

saten 

Die Adressierung einer Prüfungsanordnung an eine GmbH war falsch. Sie war an eine GmbH & Co. KG als 

Rechtsnachfolgerin der GmbH gerichtet. Allerdings bestand die GmbH unverändert fort. Ihr war im Rahmen der 

Übertragung ihres Vermögens auf die GmbH & Co. KG lediglich eine Kommanditbeteiligung an dieser Gesell-

schaft eingeräumt worden. Die Prüfungsanordnung wurde nicht angefochten und die Prüfung durchgeführt. Erst 

im Rahmen eines Einspruchsverfahrens gegen die Feststellungen der Prüfung berief sich die GmbH auf die Nich-
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tigkeit der Prüfungsanordnung. Danach hätten die Prüfungsfeststellungen nicht mehr ausgewertet werden dürfen. 

Das Finanzgericht München vertrat die Ansicht, dass die Prüfungsanordnung nicht eindeutig falsch, sondern 

lediglich mehrdeutig und damit auslegungsfähig war. Bis zur Einlegung des Einspruchs seien alle Beteiligten 

davon ausgegangen, die Bezeichnung des Adressaten sei zutreffend. Entsprechend habe die Gesellschaft auch 

die Prüfungshandlungen zugelassen. Jetzt, vier Jahre später, sei eine Berufung auf die Nichtigkeit der Prüfungs-

anordnung auch nach Treu und Glauben ausgeschlossen. Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

11. Kapitalgesellschaften 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Entgeltumwandlung 

Ein Geschäftsführer war mehrheitlich an einer GmbH beteiligt. Die GmbH sagte ihm 1994 eine Altersrente von 

60 % des letzten Grundgehalts ab dem 65. Lebensjahr zu. Die Altersversorgung wurde 2010 mit einer zusätzli-

chen Unterstützungskassenzusage verbessert. Hierzu wurde eine Entgeltumwandlung vereinbart. Die gekürzten 

Gehaltsanteile zahlte die GmbH an die Versorgungskasse, die dem Geschäftsführer eine Versorgungszusage 

erteilte und eine entsprechende Rückdeckungsversicherung abschloss. Die GmbH berücksichtigte die Beitrags-

zahlungen als Betriebsausgaben. Das Finanzamt hingegen sah in der Unterstützungskassenzusage eine ver-

deckte Gewinnausschüttung. Es argumentierte, dass der Geschäftsführer zum Zeitpunkt der Zusage bereits das 

58. Lebensjahr überschritten habe und die zusätzliche Altersversorgung nicht mehr erdienen könne. Der Bundes-

finanzhof widersprach der Auffassung der Finanzverwaltung. Wirtschaftlich betrachtet verfügt der Geschäftsführer 

mit der durch Entgeltumwandlung finanzierten Altersversorgung über sein eigenes (künftiges) Vermögen. Er legt 

lediglich Aktivbezüge zugunsten künftiger Altersbezüge zurück. Daher gibt es regelmäßig keine Veranlassung, 

die Entgeltumwandlung am Maßstab der Erdienbarkeit zu prüfen. 

12. Personengesellschaften 

Keine Abfärbung gewerblicher Einkünfte bei Verlusten 

Eine Personengesellschaft, die auch gewerbliche Einkünfte erzielt, gilt in vollem Umfang als Gewerbebetrieb, 

selbst wenn sie hauptsächlich nicht gewerbliche Einkünfte erzielt. Eine Umqualifizierung der nicht gewerblichen 

Einkünfte erfolgt nur dann nicht, wenn die Nettoumsatzerlöse aus der gewerblichen Tätigkeit 3 % der gesamten 

Nettoumsatzerlöse der Gesellschaft und 24.500 € im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen. Aus dieser Baga-

tellgrenze, die die Rechtsprechung aufgestellt hat, folgt, dass nur positive gewerbliche Einkünfte zu einer Abfär-

bung auf die ansonsten nicht gewerblichen Einkünfte führen können. Negative Einkünfte können eine Abfärbung 

nicht bewirken. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 
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